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Zitat von Seph

Freut mich, dass dich das erheitert. Aber lies dich einfach mal in den Fall von damals
ein. Dort wird sehr deutlich gemacht, dass ein Teilzeitanspruch nicht daran scheitert,
dass dann auch arbeitnehmerseitig Einschränkungen der Verfügbarkeit zu bestimmten
Zeiten vorliegen können. Es ist also keineswegs so, dass der Arbeitgeber lediglich
darauf zu achten hat, dass die Arbeitszeitanteile der Teilzeitquote entsprechen,
sondern sich auch zeitliche Einschränkungen gefallen lassen muss.

Es ist nicht die aktuelle Rechtsprechung. Es ist hat ganz andere Hintergründe und beleuchtet in
keinster Weise die Situation an Schulen. Es ist die Entscheidung eines Gerichts in einem
konkreten Fall. Außerdem hat es weder formal eine Bindungswirkung noch handelt es sich um
ein Bundesgericht an dem sich andere Gerichte orientieren würden. Ein anderes Gericht,
womöglich in einem anderen Bundesland, würde den Fall vielleicht anders entscheiden.
Vielleicht hätte auch das BAG den Fall anders entschieden.
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